
Beförderungsentgelte 
Sponsoring.Post

Gewicht
bis 

Gramm

Ortsbunde1

EUR (netto) 
/1.000 Stk.

Leitzonen
EUR (netto)  
/1.000 Stk.

10 160,20 181,60
20 160,20 181,60
30 170,90 192,30
40 170,90 192,30
50 170,90 192,30
60 181,60 203,00
70 181,60 203,00
80 192,30 213,70
90 192,30 213,70

100 213,70 235,10
110 224,40 245,70
120 224,40 245,70
130 245,70 267,10
140 267,10 288,50
150 267,10 288,50
160 267,10 288,50
170 277,80 299,20
180 299,20 320,60
190 299,20 320,60
200 320,60 341,90
210 331,30 352,60
220 331,30 352,60
230 341,90 363,30
240 363,30 384,60
250 363,30 384,60

Sponsoring.Post

Sponsoring.Post ermöglicht gemeinnützigen Organisationen, 
Kirchen, Religionsgemeinschaften, Wahlwerbern Vereinen und 
politischen Parteien unter gewissen Voraussetzungen den Versand 
ihrer Mailings zu günstigeren Tarifen als dem Info.Mail. Um in den 
Genuss dieses Entgelts zu kommen, müssen einige Bedingungen 
erfüllt werden. Wir beraten sie gerne.

II / 10

Für weitere Grammaturen 
kontaktieren Sie bitte die 

Experten von VSG.

Neue Retourengebühren 
(ab 1.1.2011)

�
EUR 10,00 (netto) je 1.000 

Stück Aufgegebener 
Sendungen.

zuzügl. 20% USt (siehe Kapitel I)

1) Bei Sponsoring.Post 
Sendungen bis 50g kommt 
der Ortsbundtarif nur dann 

zur Anwendung, wenn die 
Sponsoring.Post Sendungen 
die Anforderungen der Post 

bezüglich Maschinenfähigkeit 
gemäß Anhang 1 der AGB 

Sponsoring.Post erfüllen und 
gemäß Punkt 2.3.12 der 

AGB Sponsoring.Post 
aufgegeben werden.

AGB der Österreichischen Post AG unter 
http://www.post.at/footer_ueber_uns_agb.php



Freimachungsvermerk

Der Freimachungsvermerk für Sponsoring.Post unterscheidet sich 
von dem eines Info.Mails. Leider kommt es immer wieder zu 
Verwechslungen, wodurch die Post die falsch beschriftete 
Sponsoring-Post nur zum höheren Info.Mail Porto verschickt.

Folgende Freimachungsvermerke muss Sponsoring.Post tragen:

1. Österreichische Post AG / Sponsoring.Post
2. �Vertragsnummer (diese ersehen Sie aus Ihrem Vertrag mit der 

Post)

Beilagen

Nur Eigenbeilagen erlaubt. Beilagen von Incentives bedürfen der 
Zustimmung der Post. 

Sonstige Entgelte

Bearbeitungsentgelt je Vertragsantrag
(Abschluss, Änderung)	 EUR (netto) 	80,10

Jahresentgelt
je zugelassenem Titel	 EUR (netto) 	160,20

Achtung: 
Geringere Mengen (ausgenommen Nachlieferungen) werden 
auch nicht gegen Aufzahlung auf 1.000 Stück zum Sponso-
ring.Post Entgelt befördert.
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Mindestauflage, Höchst- und Mindestmaße sowie  
Höchstgewicht der Sendungen

Mindestauflage: 1.000 Stk. Inlandsadressen
(Auslandsadressen zählen bei der Mindestauflage nicht mit!)

Format:	 rechteckige Form

Höchstmaße:	 Maschinentauglich	
	 Länge 23,5 cm, Breite 16,2 cm, Höhe 0,5 cm
	 Normal
	 Länge 32,4 cm, Breite 22,9 cm, Höhe 2,4 cm

Mindestmaße:	 Länge 14cm, Breite 9 cm

Höchstgewicht:	 Maschinentauglich 	      50 g
	 Normal			   2.000 g

Monatszeitungen

Der Versand von Monatszeitungen ist unter folgenden 
Voraus- setzungen möglich:

● �Vertrag mit der Post
● mindestens 4x / Kalenderjahr (statt bisher 1x / Quartal)
● �Umfang: mindestens 4 Seiten
● �Zeitung muß adressiert sein
● �Ausgaben müssen fortlaufend nummeriert sein

NEU: Monatszeitung zum Vorteilstarif bis 50g, Maschinenfähigkeit 
ist Vorraussetzung, keine Fremdbeilagen

● �Retourenvermerke wie bei Firmenzeitung, 
   Sponsoring.Post und Infomail
● �Bezahlung des Retourenentgelts bei der Aufgabe 
   EUR 10,00 (netto) je 1.000 Stück aufgegebener Sendungen.
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Gewicht
bis 

Gramm

EURO (netto) 
/1.000 Stk.

10 167,70
20 167,70
30 177,30
40 182,70
50 195,60
60 207,30
70 227,60
80 227,60
90 229,80
100 239,30
110 270,40
120 290,50
130 290,50
140 310,90
150 330,10
160 330,10
170 347,20
180 347,20
190 356,90
200 368,60
210 370,80
220 382,60
230 396,40
240 396,40
250 406,00
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zuzügl. 20% USt (siehe Kapitel I)

Monatszeitung ohne Vorteilstarif

Gewicht
bis 

Gramm

EURO (netto) 
/1.000 Stk.

10 164,70
20 164,70
30 174,20
40 179,50
50 192,10

Monatszeitung zum Vorteilstarif
zuzügl. 20% USt (siehe Kapitel I)



Freimachungsvermerk

Der Freimachungsvermerk für angemeldete Zeitungen unter-
scheidet sich von dem eines Info.Mails. Leider kommt es immer 
wieder zu Verwechslungen, wodurch die Post die falsch 
beschrifteten Zeitungen nur zum höheren Info.Mail Porto 
verschickt.

Folgende Freimachungsvermerke muss eine Zeitung tragen:

1. P.b.b.
2. �Die Bezeichnung des Verlagsortes
3. �Die Vertragsnummer der Druckschrift muss deutlich beim 

Freimachungsvermerk angedruckt sein. Diese ersehen Sie aus 
Ihrem Vertrag mit der Post.

Zeitungsbeilagen

Bei der Ermittlung des Beförderungsentgelts der Monatszeitung 
wird das Gewicht der Eigen- und Fremdbeilagen mitgerechnet. 
Zusätzlich ist für Fremdbeilagen eine Beilagengebühr zu 
entrichten.

Zeitungsbeilagenentgelt je fremder Beilage:      EUR	21,40/tsd

Mehrere Fremdbeilagen gelten als ein Stück, wenn sie in einem 
verschlossenen Umschlag oder fest miteinander verbunden sind, 
von einem Auftraggeber stammen und nur für ein Unternehmen 
geworben wird. Das Gesamtgewicht aller Fremdbeilagen darf das 
Eigengewicht der Zeitung (inkl. Eigenbeilagen) nicht überschreiten.

Sonstige Entgelte

Bearbeitungsentgelt je Vertragsantrag	 EUR	 80,10
(Abschluss, Änderung)

Jahresentgelt je zugelassenem Titel 	 EUR	160,20
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Mindestauflage, Höchst- und Mindestmaße sowie  
Höchstgewicht der Sendungen

Mindestauflage: �1.000 Stk. Inlandsadressen (Auslandsadressen 
zählen bei der Mindestauflage nicht mit)

Format: 	 rechteckige Form
Höchstmaße: 	 Länge 42cm, Breite 30cm
Mindestmaße: 	 Länge 14 cm, Breite 9 cm
Höchstgewicht: 	2.000 g
Seitenumfang: 	 mindestens 4-seitig

Die Zeitung muss umzublättern sein (mindestens 1 Bruch gefaltet) 
und von der linken Seite oben zur rechten Seite unten zu lesen 
sein.

Achtung:
Geringere Mengen (ausgenommen Nachlieferungen) werden 
auch nicht gegen Aufzahlung auf 1.000 Stück zum Zeitungs-
tarif befördert.
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Neue Retourengebühren (ab 1.1.2011):�
EUR 10,00 (netto) je 1.000 Stück aufgegebener Sendungen.


